
4 Strafrechtsergänzungsgesetz

wenn der Verurteilte während einer vom Gericht fest
zusetzenden Zeit von 1—5 Jahren (Bewährungszeit) 
eine neue Straftat begeht, für die eine mehr als drei
monatige Gefängnisstrafe ausgesprochen wird.

(2) Die bedingte Verurteilung erstreckt sich nicht auf 
Zusatzstrafen.

§ 2

Ist die Bewährungszeit abgelaufen, ohne daß die Be
dingung für die Vollstreckung der Strafe eingetreten 
ist (§ 1 Absatz 1), so stellt das Gericht durch Beschluß 
fest, daß der Verurteilte als nicht bestraft gilt.

Öffentlicher Tadel 

§ 3

(1) Der öffentliche Tadel soll den Täter durch die 
öffentliche Mißbilligung seines Verhaltens zur Erkennt
nis der Verwerflichkeit und Gesetzwidrigkeit seines 
Handelns führen und ihn dadurch zur verantwortungs
bewußten Erfüllung seiner Pflichten anhalten.

(2) Der öffentliche Tadel wird durch die Urteilsver
kündung ausgesprochen.

§ 4

Auch ohne besondere Androhung der Geldstrafe kann 
neben öffentlichem Tadel zusätzlich auf Geldstrafe er
kannt werden, wenn dies zur Verstärkung der erziehe
rischen Wirkung geboten ist.


